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Text 

Artikel 55. (1) Der Nationalrat wählt aus seiner Mitte nach dem Grundsatz der Verhältniswahl den 
Hauptausschuss. 

(2) Der Hauptausschuss ist auch außerhalb der Tagungen des Nationalrates (Art. 28) einzuberufen, 
wenn sich die Notwendigkeit hiezu ergibt. 

(3) Der Hauptausschuss wählt einen ständigen Unterausschuss, dem die in diesem Gesetz 
vorgesehenen Befugnisse obliegen. Die Wahl erfolgt nach dem Grundsatz der Verhältniswahl; bei 
Bedachtnahme auf diesen Grundsatz muss jedoch dem Unterausschuss mindestens ein Mitglied jeder im 
Hauptausschuss vertretenen Partei angehören. Das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates hat Vorsorge zu treffen, dass der ständige Unterausschuss jederzeit einberufen werden und 
zusammentreten kann. Wird der Nationalrat nach Art. 29 Abs. 1 vom Bundespräsidenten aufgelöst, so 
obliegt dem ständigen Unterausschuss die Mitwirkung an der Vollziehung, die nach diesem Gesetz sonst 
dem Nationalrat (Hauptausschuss) zusteht. 

(4) Durch Bundesgesetz kann festgesetzt werden, dass bestimmte allgemeine Akte der 
Bundesregierung oder eines Bundesministers des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss bedürfen 
sowie dass dem Hauptausschuss von Seiten der Bundesregierung oder eines Bundesministers Berichte zu 
erstatten sind. Nähere Bestimmungen, insbesondere für den Fall, dass kein Einvernehmen zustande 
kommt, trifft das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates. 

(5) Für Verordnungen des zuständigen Bundesministers über Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung 
einer ungestörten Produktion oder der Versorgung der Bevölkerung und sonstiger Bedarfsträger mit 
wichtigen Wirtschafts- und Bedarfsgütern ist die Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates 
vorzusehen, wobei für den Fall von Gefahr im Verzug und über die Aufhebung solcher Verordnungen 
besondere gesetzliche Regelungen getroffen werden können. Beschlüsse des Hauptausschusses, mit 
denen derartigen Verordnungen die Zustimmung erteilt wird, können nur in Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte seiner Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst 
werden. 


